
 
Ältestenrat 

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 

 
B E S C H L U S S 

 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover  
hat am 06.01.2011  
 
in dem Verfahren gemäß § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und b der Satzung der 
Studierendenschaft sowie gemäß der Geschäftsordnung des Ältestenrates  
 
über die Anfrage des AStA der Leibniz Universität Hannover,  
 

ob es sich bei der Wiederholungssitzung des Studentischen Rates der Leibniz 
Universität Hannover vom 14.12.2010 um eine Ordentliche Sitzung handelte und diese 
fristgerecht eingeladen wurde,  

 
durch seine Mitglieder Katharina Lochter (Vorsitzende), Julian Hiller (stellv. Vorsitzender), 
Cornelia Kuhlmann, Patrick Adel und Jessica Clark  
 
beschlossen: 
 

1. Die Einladung zur Wiederholungssitzung des 6. Studentischen Rates am 14.12.2010 
erfolgte gemäß § 6a Abs. 2, S.1 Satzung der Verfassten Studierendenschaft; § 6 Abs. 
5, S. 1 Geschäftsordnung des Studentischen Rates fristgerecht. 

 
2. Die Einladungsfrist einer Wiederholungssitzung ist, solange keine andere 

Geschäftsordnung des Studentischen Rates ergeht, der einer Außerordentlichen 
Sitzung (3 Werktage) gleichzustellen. 

 
3. Die Feststellung der Anfechtbarkeit einer Sitzung des Studentischen Rates obliegt 

allein dem Ältestenrat der Verfassten Studierendenschaft der Leibniz Universität 
Hannover. 

  
 
G r ü n d e:  
I. 
Die Einladungsfrist einer Wiederholungssitzung kann nicht der 5 Werktagsfrist einer 
ordentlichen Sitzung gleichgestellt werden.  
1. Für eine solche Gleichstellung spricht alleine, dass eine Wiederholungssitzung nur eine 
„Neuauflage“ einer Ordentlichen Sitzung mit veränderter Beschlussfähigkeit darstellt. Dem 
stimmt der Ältestenrat zwar zu, allerdings erfordern die besonderen Umstände einer 
Wiederholungssitzung auch eine veränderte Einladungsfrist. 
2. Gemäß § 6a Abs. 2, S.1 Satzung der Verfassten Studierendenschaft hat bei 
Beschlussunfähigkeit des Studentischen Rates unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, 
eine erneute Sitzungseinladung zu erfolgen. Eine schuldhafte Verzögerung der Einladung zur 
Wiederholungssitzung durch den Schriftführer war für den Ältestenrat nicht ersichtlich und 
für die Entscheidungsfindung des Gremiums auch nicht von Belang, da es hier nur um die 
Frage einer fristgerechten Einladung ging.  



3. Die Einladungsfrist für eine Wiederholungssitzung ist weder in der Studentischen Satzung 
noch in der Geschäftsordnung des Studentischen Rates nach Tagen definiert. Lediglich der 
Verweis auf § 12 Abs. 2 der Studentischen Satzung aus dem Jahr 2004 (Verkündet am 
21.12.2004) aus § 6 Abs. 5, S. 1 der Geschäftsordnung des Studentischen Rates gibt einen 
Anhaltspunkt zum Einladungsprozedere. Dieser Verweis in die vorherige Satzung ist 
allerdings ausschlaggebend.  
Auch wenn diese Satzung nicht der aktuellen Studentischen Satzung entspricht - was in den 
Augen des Ältestenrates einem redaktionellen Fehler gleichsteht - hat der 6. Studentische Rat 
mittels Aufnahme dieser Verweisung in die alte Satzung eindeutig seinen Willen bekundet, 
nämlich dass bei Beschlussunfähigkeit innerhalb einer Woche getagt werden muss. Dies 
bedeutet, dass innerhalb von 6 Werktagen die Wiederholungssitzung erfolgen muss, 
allerdings nicht dass die Einladungsfrist 5 Werktage beträgt.  
Vielmehr ist diese Regelung so auszulegen, dass sie zum einen von der kürzt möglichen 
Werktagswoche ausgeht (Ostern: Karfreitag, Ostermontag) in welcher eine Einladungsfrist 
von 5 Werktagen unmöglich ist, zum anderen ist eine solche lange Frist dem Präsidium nicht 
zuzumuten. Folglich ist die 5-Werktagsfrist bei einer Wiederholungsfrist nicht haltbar und die 
nächstkürzere in der Geschäftsordnung des Studentischen Rates vorhandene Einladungsfrist, 
also die 3-Werktagsfrist einer außerordentlichen Sitzung heranzuziehen. 
Dieses Vorgehen widerspricht auch nicht dem Sinn und Zweck einer ausreichenden 
Einladungsfrist. Diese soll nämlich vor allem den Sitzungsteilnehmern die Möglichkeit einer 
ausreichenden Vorbereitung auf die einzelnen Tagesordnungspunkte ermöglichen. 
Ausreichend Zeit für die Sitzungsvorbereitung ist bei einer Wiederholungssitzung jedoch 
bereits durch die fristgerechte Einladung zur Ordentlichen Sitzung gegeben. (In diesem Fall 
mit der ordnungsgemäßen Ladung zur Sitzung am 01.12.2010.)  
 
II. 
Zudem weist der Ältestenrat den Antragsteller daraufhin, dass ausschließlich der Ältestenrat 
gemäß § 19 Abs. 2 der Studentischen Satzung die Anfechtbarkeit einer Sitzung des 
Studentischen Rates feststellen kann und solange die Durchführung einer Sitzung 
selbstverständlich möglich ist und im Ermessen des Präsidiums des Gremiums liegt. 
 
 
Der Ältestenrat hat den Beschluss einstimmig gefasst.  
 
 
Hannover, den 06.01.2011  
 
 
- Katharina Lochter (Vors.) -   - Julian Hiller (stellv. Vors.) -   - Jessica Clark -
  

- Cornelia Kuhlmann -   - Patrick Adel - 


